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1 WOZU DIENT EIN KLIMASCHUTZKONZEPT? 
 

Ein Klimaschutzkonzept dient als strategische Ent-

scheidungsgrundlage und Planungshilfe für zu-

künftige Klimaschutzanstrengungen und evtl. 

Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel. 

 

Das Klimaschutzkonzept zeigt kommunalen und 

anderen Entscheidungsträgern, welche techni-

schen und wirtschaftlichen CO2-Minderungspoten-

ziale bestehen und welche Maßnahmen zur Ver-

fügung stehen, um kurz- (z.B. bis drei Jahre), 

mittel- (drei bis sieben Jahre) und langfristig 

(mehr als sieben Jahre) CO2-Emissionen einzuspa-

ren und Energieverbräuche zu senken. Gleichzei-

tig legt es Ziele zur Minderung der CO2-

Emissionen fest und beschreibt, wie die Erfüllung 

dieser Ziele weiter verfolgt werden kann. 

 

Das Klimaschutzkonzept soll sich auf die Errei-

chung der nationalen Klimaschutzziele und damit 

auf die Notwendigkeit, die Treibhausgas-Emissio-

nen bis 2050 um 80 bis 95 Prozent zu reduzieren, 

orientieren. Dabei werden die auf diesem Zielpfad 

notwendigen Maßnahmen für die nächsten zehn 

bis 15 Jahre identifiziert. 

 

Wenn der Wunsch besteht, einzelne klimarele-

vante Bereiche (Flächenmanagement) detaillierter 

zu betrachten, bietet sich stattdessen oder zusätz-

lich zum Klimaschutzkonzept die Erstellung eines 

entsprechenden Teilkonzepts an. 

 

Klimaschutzkonzepte umfassen alle klimarelevan-

ten Bereiche. Bei Kommunen sind das in der Re-

gel mindestens das kommunale Flächenmanage-

ment, die eigenen Liegenschaften, die Straßen-

beleuchtung, die privaten Haushalte und die 

Bereiche Industrie, Gewerbe, Handel und Dienst-

leistungen, Mobilität, Abwasser und Abfall. 

Optional kann zusätzlich der Bereich der Anpas-

sung an den Klimawandel berücksichtigt werden. 

Klimaschutzkonzepte geben auch Impulse für die 

Reduzierung von Treibhausgasen im privaten und 

gewerblichen Sektor. 

 

Das Klimaschutzkonzept soll Potenziale zur Einspa-

rung von Treibhausgasen, zur Energieeffizienz und 

der Nutzung von erneuerbaren Energien berück-

sichtigen. Es sollte unter Einbezug der relevanten 

Akteure und der Bevölkerung erarbeitet werden. 

Sachausgaben für die Öffentlichkeitsbeteiligung 

sind hierfür in angemessenem Maße förderfähig.  

 

Die in den Klimaschutzkonzepten erarbeiteten 

Maßnahmen sollten dabei dem Prinzip der Nach-

haltigkeit (ökologische, soziale und ökonomische 

Ausgewogenheit des Handelns) Rechnung tragen. 

Eine hohe anwenderfreundliche Übertragbarkeit 

des Konzeptes soll durch einen regelmäßigen Aus-

tausch zwischen dem Zuwendungsempfänger und 

dem konzepterstellenden Büro gewährleistet wer-

den. 

 

Ergänzende Hinweise für kleine Kommunen und nicht 
kommunale Antragsteller 
Kleine Kommunen beachten bitte das Hinweisblatt 

„Ergänzende Förderhinweise des BMU für Kom-

munen mit weniger als 5.000 Einwohnern“ Das 

Hinweisblatt finden sie auf der Website des PtJ: 

www.ptj.de/klimaschutzinitiative-kommunen/ 

klimaschutzkonzepte 

 

Klimaschutzkonzepte für Hochschulen berücksich-

tigen in der Regel die eigenen Liegenschaften, 

Mobilität, erneuerbare Energien, Wärmenutzung, 

Green-IT, Abfall und Beschaffung. 

 

Klimaschutzkonzepte für Religionsgemeinschaften 

berücksichtigen in der Regel die eigenen Liegen-

schaften, die Mobilität und Beschaffung.  
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2 ANTRAGSBERECHTIGUNG UND FÖRDERUNG 
 

Antragsberechtigt sind Kommunen, öffentliche, 

gemeinnützige und religionsgemeinschaftliche 

Träger von Schulen, Kindertagesstätten und Hoch-

schulen sowie Religionsgemeinschaften mit Kör-

perschaftsstatus. 

 

 

 

 

 

 

 

 kommunale Antragsteller (Kommunen und Verbünde, 
die zu 100 Prozent aus Kommunen gebildet werden) 

 kulturelle Einrichtungen in privater oder gemeinnütziger 
Trägerschaft 

 öffentliche, gemeinnützige und religionsgemein-
schaftliche Träger von Schulen und Kindertagesstätten 

 Behinderteneinrichtungen (mit den in III.2.c. genannten 
Zielen) 

 öffentliche, gemeinnützige und religionsgemein-
schaftliche Hochschulen bzw. deren Träger 

 kommunale Wirtschaftsförderungsgesellschaften  
(Industrie- oder Gewerbepark in dazugehörigem  
Gemeindegebiet) 

 Kirchen aller Konfessionen & nicht-kirchliche Religi-
onsgemeinschaften mit Körperschaftsstatus 

 private Unternehmen, die einen Industrie- oder Gewerbe-
park betreiben 

 Betriebe, Unternehmen und sonstige Einrichtungen, 
die zu 100 Prozent in kommunaler Trägerschaft  
stehen sowie kommunale Eigenbetriebe 

 rechtsfähiger Zusammenschluss von mind. 30 Prozent der  
Unternehmen, die innerhalb eines Industrie- oder  
Gewerbeparks liegen (vgl. III.2.) 

 
 

 
 antragsberechtigt    nicht antragsberechtigt 

 

 

 

 

Gefördert werden: 

 

 Sach- und Personalkosten von fachkundigen ex-

ternen Dritten sowie 

 Ausgaben für die begleitende Öffentlichkeitsar-

beit während der Konzepterstellung (z.B. Flyer, 

Workshopmaterialien usw.) 

 

 

durch einen nicht rückzahlbaren Zuschuss in Höhe 

von bis zu 65 Prozent. Es werden nur Ausgaben für 

Leistungen gefördert, die als zuwendungsfähig an-

erkannt und in der vereinbarten Projektlaufzeit 

erbracht wurden.  

 

 

Hinweis:  
Kommunen, die nicht über ausreichende Eigenmittel verfügen, können unter folgenden Vorausset-

zungen eine erhöhte Förderquote erhalten: 

 

1. Kommunen, deren Konzept zur Haushaltssicherung von der Kommunalaufsicht genehmigt wurde, 

können eine Erhöhung der Förderquote um bis zu 20 Prozent erhalten. 

2. Sollten finanzschwache Kommunen nach ihrem jeweiligen Landesrecht kein Haushaltssicherungs-

konzept aufzustellen haben, kann eine um bis zu 20 Prozent erhöhte Förderquote unter den fol-

genden Voraussetzungen beantragt werden: 

a) In den vergangen zwei Haushaltsjahren wurde ein Fehlbedarf ausgewiesen und in den folgen-

den zwei Haushaltsjahren werden weiterhin Fehlbedarfe erwartet und 

b) eine Bestätigung der Kommunalaufsicht liegt vor, aus der hervorgeht, dass die derzeitige 

Haushaltslage eine erhöhte Förderquote rechtfertigen würde. 

3. Kommunen, welche länderspezifische Hilfsprogramme in Anspruch nehmen, können ebenfalls 

eine um bis zu 20 Prozent erhöhte Förderquote erhalten. Die aktuelle Teilnahme ist bei der Bean-

tragung nachzuweisen. 

4. Kommunen, deren Konzept zur Haushaltssicherung bzw. deren Haushalt von der Kommunalauf-

sicht abgelehnt wurde, können durch Vorlage entsprechender Nachweise bei der Antragstellung 

eine Förderquote von bis zu 95 Prozent erhalten. 

 

Auf die erhöhte Förderquote besteht kein Rechtsanspruch. 
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3 ANTRAGSTELLUNG 
 

Ein Antrag zur Erstellung eines Klimaschutzkon-

zepts enthält folgende Bestandteile: 

 

 eine Vorhabenbeschreibung (die sich an den 

Vorgaben des Merkblatts orientiert
1
), 

 eine Kostenschätzung (z.B. ein Angebot)  

 einen easy-Online-Antrag im Original mit Stempel 

und Unterschrift  

 

Die Antragstellung ist zwischen dem 1. Januar 

2014 und 30. April 2014 möglich. Anträge sind 

einzureichen bei einem noch zu benennenden Pro-

jektträger. Die Kontaktdaten dieses Projektträgers 

werden ab dem 1. Januar 2014 auf der Internetsei-

te www.klimaschutz.de veröffentlicht.  

 

Neben der elektronischen Fassung sind der unter-

schriebene und gestempelte Antrag samt der vor-

genannten Unterlagen zusätzlich per Post bei dem 

zu benennendem Projektträger einzureichen: 

 

Das Antragsverfahren ist einstufig, d.h. die Förder-

entscheidung wird auf Basis der oben genannten 

Unterlagen gefällt. Sollten sich Nachfragen ergeben, 

wird der Projektträger mit Ihnen Kontakt aufneh-

men. Die Vorhabenlaufzeit beträgt in der Regel ein 

Jahr und beginnt zum Monatsersten. Mit Einreichen 

der Unterlagen zum Verwendungsnachweis (s. Kap. 

5) kann das Vorhaben allerdings auch früher been-

det werden. 

 
1
 siehe auch das Muster für Vorhabenbeschreibung: 

www.ptj.de/klimaschutzinitiative-kommunen/klimaschutzkonzepte 

Bitte planen Sie den Beginn des Vorhabens frü-

hestens fünf Monate nach Einreichen des För-

derantrags ein. 

 

 

Bitte beachten Sie, dass eine Ausschreibung 

erst nach Erhalt des schriftlichen Zuwen-

dungsbescheides durchgeführt werden darf. 

Frühestens mit Beginn des im Zuwendungs-

bescheid festgelegten Bewilligungszeitraumes 

darf die Erbringung von Leistungen erfolgen.  

 

 

Leistungen sind gemäß der für den Zuwen-

dungsempfänger geltenden Vergaberegeln zu 

beauftragen. Für kommunale Zuwendungsemp-

fänger gelten die in der jeweiligen Gebietskör-

perschaft verabschiedeten Vergaberegeln. Soll-

ten sich im Verlauf des Vorhabens Änderungen 

bei den beantragten Tätigkeiten ergeben 

und/oder eine Laufzeitverlängerung erforderlich 

werden, ist eine schriftliche Zustimmung durch 

den Projektträger einzuholen. Nicht bewilligte 

und außerhalb der Projektlaufzeit ausgeführte 

Tätigkeiten sind generell nicht förderfähig. 

 

 

Hinweis: Pro Antragsteller wird nur ein Klima-

schutzkonzept gefördert. Sollten Sie bereits 

über ein Klimaschutzkonzept verfügen, ist eine 

Aktualisierung nicht förderfähig. Für Klima-

schutzkonzepte, die älter als acht Jahre sind, 

kann eine Neuerstellung beantragt werden. 
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4 INHALTE DER VORHABENBESCHREIBUNG 
 

Die Vorhabenbeschreibung soll einen Eindruck 

über die Ausgangssituation geben und das ge-

plante Vorhaben prägnant erläutern. 

 

Für die Vorhabenbeschreibung nutzen Sie bitte 

das Formular „Muster für die Vorhabenbeschrei-

bung“. Alternativ gliedern Sie diese nach den fol-

genden Punkten: 

 

1. Titel des Projekts 

2. Angaben zum Antragsteller 

3. Beschreibung der Ausgangssituation 

4. Beschreibung der Zielsetzung und der Arbeits-

schritte 

5. Kurzübersicht der geplanten Ausgaben 

6. Projektablauf/Balkenplan 

 

Die einzelnen Punkte der Vorhabenbeschreibung 

im Detail: 

 

 1. Titel des Projekts 
 

Wählen Sie einen kurzen, aber aussagekräftigen 

Titel für Ihr Projekt, der sowohl das Wort Klima-

schutzkonzept als auch den Namen des Antrag-

stellers beinhaltet.  

 

 2. Angaben zum Antragsteller 
 

Bitte geben Sie Informationen zur Kommune 

(Größe, Einwohnerzahl) und ggf. Angaben zum 

Zusammenschluss von Kommunen an. Grundsätz-

lich können Kommunen sich zusammenschließen 

und einen gemeinsamen Antrag einreichen, um 

eine geeignete Projektgröße zu erreichen. 

 

Bitte beachten Sie: Für einen Zusammenschluss 

von Antragstellern ist dem Antrag eine Verein-

barung zum Zusammenschluss mit den folgen-

den Inhalten beizufügen: 

 

1. Name des gemeinsamen Projekts, der Förder-

richtlinie und des Förderschwerpunkts, 

2. Nennung der an dem Zusammenschluss be-

teiligten Partner (mit Adresse), 

3. Benennung des Antragstellers, der rechtsver-

bindlich die Verantwortung für die Umset-

zung des Vorhabens (Kontoführung, Verwen-

dungsnachweis etc.) übernimmt und den 

Antrag einreicht,  

4. eine tabellarische Übersicht der Kosten und 

der Eigenmittel jedes Partners, 

5. die rechtsverbindliche Zusicherung jedes 

Partners, die Eigenmittel im Fall der Förde-

rung bereitzustellen, 

6. die rechtsverbindliche Zusicherung jedes 

Partners, dass bisher kein Klimaschutzkon-

zept gefördert wurde. 

Die Vereinbarung ist von dem Zeichnungsbe-

rechtigten jedes Verbundpartners zu unter-

schreiben. 

 

 

Landkreise und kommunale Verbünde nehmen bei 

der Ausgestaltung des regionalen Klimaschutzes 

eine zentrale Rolle ein. Sie haben zum Beispiel die 

Möglichkeit, gemeinsam mit den zugehörigen 

Städten und Gemeinden ein Klimaschutzkonzept 

zu entwickeln und den Klimaschutz in die Region 

zu tragen. 

 

Für Landkreise und kommunale Verbünde als An-

tragsteller sind folgende drei Antragskonstellatio-

nen möglich: 

 

1. Ein Landkreis/kommunaler Verbund kann zu-

sammen mit einigen oder allen kreisangehöri-

gen/verbundsangehörigen Städten und Gemein-

den einen gemeinsamen Antrag einreichen.  

 

2. Ein Landkreise/kommunaler Verbund kann die 

Umsetzung investiver Klimaschutzmaßnahmen 

ausschließlich für ihre eigenen und/oder von den 

kreisangehörigen/verbundsangehörigen Städten 

und Gemeinden auf sie übertragenen Zuständig-

keiten beantragen. 

 

3. Der Landkreis/kommunaler Verbund kann auch 

als Koordinator für mehrere kreisangehörige/ 

verbundsangehörige Städte und Gemeinden ei-

nen Antrag einreichen.  

 

Die Antragsteller haben sicherzustellen, dass eine 

Doppelförderung des Landkreises einerseits und 

seiner kreisangehörigen/verbundsangehörigen Städ-

te und Gemeinden andererseits ausgeschlossen ist. 

Legen Sie daher bitte immer Ihre Zuständigkeiten 

dar, auf die sich das integrierte Klimaschutzkonzept 

beziehen soll. Die vorgenannten Antragskonstellati-

onen und Regelungen werden entsprechend auch 

auf andere Zusammenschlüsse von Kommunen an-

gewandt. 
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 3. Beschreibung der Ausgangssituation 
 

Erläutern Sie den Anlass bzw. Ihre Motivation zur 

Erstellung des Klimaschutzkonzepts und stellen Sie 

kurz dar, welche Klimaschutzaktivitäten bereits 

durchgeführt worden sind. Bitte schildern Sie au-

ßerdem die spezifischen lokalen Bedingungen, auf 

die das Klimaschutzkonzept zugeschnitten werden 

soll. 

 4. Beschreibung der Zielsetzung  
und Arbeitsschritte 

 

Stellen Sie kurz die Ziele des Klimaschutzkonzepts, 

wie folgend aufgeführt, dar und erläutern Sie, wie 

Sie die Anforderungen an ein Klimaschutzkonzept 

realisieren wollen. Diese Anforderungen gliedern 

sich in mehrere Schritte, die das von Ihnen beauf-

tragte Beratungs- oder Ingenieurbüro bei der Erstel-

lung eines Klimaschutzkonzepts einhalten muss. 

 

Schritt 1: Energie- und CO2-Bilanz 
Energie- und CO2-Bilanzen erfassen die Energie-

verbräuche und Treibhausgas-Emissionen in allen 

klimarelevanten Bereichen und gliedern sie nach 

Verursachern und Energieträgern. Für kleine und 

mittlere Kommunen bis 50.000 Einwohner wird 

entweder eine Kurzbilanz auf Basis bundesdurch-

schnittlicher Kennwerte oder eine fortschreibbare 

Energie- und CO2-Bilanz empfohlen. Für größere 

Kommunen ab ca. 50.000 Einwohner ist eine de-

taillierte fortschreibbare Bilanz mit lokal ermittel-

ten Energieverbräuchen zu erstellen. 

 

Schritt 2: Potenzialanalyse 
Die Potenzialanalyse ermittelt die kurz- und mit-

telfristig technisch und wirtschaftlich umsetzba-

ren Einsparpotenziale sowie die Potenziale zur 

Steigerung der Energieeffizienz in allen Berei-

chen, besonders aber in privaten Haushalten und 

Gewerbe- betrieben (z.B. durch den Ausbau von 

Kraft-Wärme- Kopplung) und zur Nutzung er-

neuerbarer Energien. Für die erforderliche Ziel-

festlegung wird empfohlen, ein Referenzszenario 

(Trendentwicklung ohne Klimaschutzanstren-

gungen) und ein Klimaschutzszenario (CO2-

Minderungen bei Umsetzung einer konsequen-

ten Klimaschutzpolitik) zu erstellen. Dabei sind 

z.B. Ausbauraten, Sanierungszyklen und die 

Entwicklung der Energiekosten sowie die regio-

nale Wertschöpfung zu berücksichtigen. 

 

Schritt 3: Akteursbeteiligung 
Für eine erfolgreiche Umsetzung des Klima-

schutzkonzepts ist es notwendig, die betroffenen 

Verwaltungseinheiten, Investoren, Energieversor-

ger oder Interessenverbände wie Handwerks-

kammern und Umweltverbände sowie die Bevöl-

kerung schon bei der Erstellung des Klimaschutz-

konzepts einzubinden. In einem partizipativ 

gestalteten Prozess sollen schon von Beginn an 

mit sämtlichen relevanten Akteuren gemeinsam 

ein Leitbild entwickelt und die später umzuset-

zenden Maßnahmen ausgewählt werden. So kann 

frühzeitig eine breite Akzeptanz der Maßnahmen 

erreicht werden und evtl. auftretende Hemmnisse 

identifiziert, sowie Lösungen zu ihrer Überwin-

dung entwickelt werden. 

 

Förderfähig sind in diesem Zusammenhang un-

ter anderem Interviews oder Workshops sowie 

Materialien zur Öffentlichkeitsbeteiligung.  

Im Sinne einer regionalen Kooperation sollten 

bestehende Entscheidungsstrukturen analysiert 

und nach Möglichkeit für die Klimaschutzaktivi-

täten genutzt werden. 

 

Schritt 4: Maßnahmenkatalog 
Der Maßnahmenkatalog enthält eine Übersicht 

über die wichtigsten bereits durchgeführten 

Klimaschutzmaßnahmen und deren Wirkungen 

sowie die neu entwickelten Klimaschutzmaß-

nahmen. Für die Maßnahmen, die kurz-, mittel- 

und langfristig umgesetzt werden sollen, ist ei-

ne Kurzdarstellung mit den folgenden Inhalten 

zu erarbeiten: 

 

 Beschreibung der Maßnahme,  

 erwartete Gesamtkosten, 

 Angaben zum erwarteten  

Energieverbrauchs-, Energiekosten- und  

CO2-Minderungspotenzial,  

 überschlägige Berechnungen zur regionalen 

Wertschöpfung durch die vorgeschlagenen 

Maßnahmen, 

 Zeitraum für die Durchführung, 

 Akteure, Verantwortliche und Zielgruppe,  

 Priorität der Maßnahme, Handlungsschritte 

und Erfolgsindikatoren. 

 

Schritt 5: Controlling-Konzept 
In einem Controlling-Konzept werden die Rah-

menbedingungen für die Erfassung/Auswertung 

der Verbräuche und CO2-Emissionen und für die 

Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahmen 

zur Erreichung der Klimaschutzziele entwickelt. 

Ein Controlling-Konzept umfasst auch den Perso-

nalbedarf, notwendige Investitionen (z.B. in Mess-

technik), Zeitpläne mit Arbeitsschritten und Mög-

lichkeiten zu Datenerfassung und -auswertung. 

 

Schritt 6: Konzept für die Öffentlichkeitsarbeit 
Das Konzept für die Öffentlichkeitsarbeit (ÖA) 

dient der Bekanntmachung der erarbeiteten 

Inhalte des Klimaschutzkonzepts nach dessen 

Fertigstellung. Auf den lokal spezifischen Kon-

text zugeschnitten, soll ein Vorgehen erarbeitet 

werden, wie einerseits die Inhalte des Klima-

schutzkonzepts in der Bevölkerung verbreitet 

werden können und andererseits für die Umset-

zung der dort entwickelten Maßnahmen, ein 

breiter Konsens und aktive Mitarbeit erreicht 

werden kann.  
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Darüber hinaus soll dieses Konzept für die ÖA 

auch die gemeinsame Erarbeitung eines Leitbil-

des beinhalten. Wichtig zu beachten ist hierbei, 

dass die Durchführung der Öffentlichkeitsbeteili-

gung und zugehörige Sachausgaben nicht Teil 

der Konzepterstellung für die ÖA sind. Diese sind 

im Rahmen von Schritt 3 „Akteursbeteiligung“ in 

angemessenem Umfang förderfähig. 

 

 

 

Tipp 
Weitere ausführliche Informationen zur Erstel-

lung von Klimaschutzkonzepten finden sich im 

Praxisleitfaden „Klimaschutz in Kommunen“ 

des Deutschen Instituts für Urbanistik: 

www.leitfaden.kommunaler-klimaschutz.de 

 

Im Anhang finden Sie außerdem Links zu wei-

terführenden Informationen und Beispielen von 

Klimaschutzkonzepten. 

 

 

 

 5. Kurzübersicht der geplanten Ausgaben 
 

Fassen Sie die geplanten Ausgaben in einer tabel-

larischen Übersicht zusammen und ordnen Sie 

den einzelnen Arbeitsschritten den geplanten 

Zeitaufwand und die Stunden-/Tagessätze zu. So-

fern der Auftrag an einen fachkundigen Dritten 

vergeben werden soll, müssen die geplanten Aus-

gaben auf Angemessenheit und Plausibilität ge-

prüft werden können. Dem Antrag ist deshalb ei-

ne der drei folgenden Unterlagen beizufügen: 

 

 ein unverbindliches Angebot („Richtpreisange-

bot“) eines möglichen Auftragnehmers, 

 eine vom Antragsteller erstellte Wertermittlung 

(mit einer Leistungsbeschreibung) und 

 ein Angebot, das auf Basis der jeweils gültigen 

Vergaberegeln und unter dem Vorbehalt einer 

Zuwendung durch das Bundesumweltministeri-

um (BMU) eingeholt wurde. 

 

 

Darin müssen die geplanten Tätigkeiten, der Ar-

beitsaufwand pro Arbeitsschritt und die Ausgaben 

nachvollziehbar erläutert sein. 

 

Es wird empfohlen, mit dem Antrag ein unverbind-

liches Angebot einzureichen, da Wertermittlungen 

mit dem finanziellen Risiko behaftet sind, dass die 

geschätzten Ausgaben unter denen der später ein-

geholten Angebote liegen. Diesen Fehlbetrag zwi-

schen der Ausgabenschätzung und den realen 

Ausgaben muss dann vollständig der Antragsteller 

tragen.  

 

Unabhängig davon, wie die Ausgaben für die An-

gebote ermittelt wurden, ist der Antragsteller nach 

Erteilung des Zuwendungsbescheids verpflichtet, 

die Leistung gemäß der für ihn geltenden Verga-

beregeln zu beauftragen. Dies bedeutet für kom-

munale Zuwendungsempfänger, dass die in der 

jeweiligen Gebietskörperschaft verabschiedeten 

Vergabeverordnungen gelten. 
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 6. Projektablauf/Balkenplan 
 

Bitte erstellen Sie einen Balkenplan, aus dem die 

einjährige Projektdauer (geplanter Start/Endtermin) 

und die verschiedenen Arbeitsschritte ersichtlich 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balkenplan für ein Klimaschutzkonzept: 

 

ARBEITSSCHRITT  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Arbeitsschritt 1   

Arbeitsschritt 2    

Arbeitsschritt 3    

…    

Arbeitsschritt n   

 

 

 

5 ABSCHLUSS DES VORHABENS 
 

Über die Ergebnisse des Klimaschutzkonzepts 

soll auf der Internetseite des Zuwendungsemp-

fängers informiert werden. 

 

Nach Abschluss des Projekts sind das erstellte 

Konzept in schriftlicher (nicht gebunden) und 

digitaler Form sowie weitere Unterlagen beim 

Projektträger einzureichen. Der Projektträger 

wird Sie rechtzeitig zum Ablauf der Projektlauf-

zeit über die einzureichenden Unterlagen in-

formieren. Diese Nachweise sind die Voraus-

setzung für die Überweisung der Schluss-

zahlung in Höhe von 20 Prozent der 

Fördermittel. 
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6 KONTAKT 
 

Projektanträge, die bis zum 31. Dezember 2013 

gestellt werden, sind einzureichen bei: 

 

Projektträger Jülich (PtJ) 
Geschäftsbereich Umwelt (UMW) 
– Klimaschutz – Forschungszentrum Jülich 

GmbH Zimmerstraße 26 – 27 

10969 Berlin 

Tel.:  030/20199-577 

Fax:  030/20199-3100 

E-Mail: ptj-ksi@fz-juelich.de 

Internet: www.ptj.de/klimaschutzinitiative- 

kommunen 

 

Projektanträge, die nach dem 31. Dezember 

2013 gestellt werden, sind einzureichen bei 

einem noch zu benennenden Projektträger. 

Die Kontaktdaten dieses Projektträgers wer-

den ab dem 1. Januar 2014 auf der Internet-

seite www.klimaschutz.de veröffentlicht. 

 

Eine inhaltliche Erstberatung übernimmt gern das 

 

 
Service- und Kompetenzzentrum:  
Kommunaler Klimaschutz 
beim Deutschen Institut für Urbanistik GmbH 

 

In Köln: Auf dem Hunnenrücken 3, 50668 Köln 

In Berlin: Zimmerstraße 13 – 15, 10969 Berlin 

 

Hotline zu den Beratungsteams in Köln und Berlin: 

030/39001-170 

E-Mail: kontakt@klimaschutz-in-kommunen.de 

Internet:  www.klimaschutz.de/kommunen 

 

 

 

 

7 ANHANG 
 

Weitere Informationen zur Nationalen Klimaschutzinitiative sowie ihrer Programme  

und Projekte finden Sie unter www.klimaschutz.de 

 

Hintergrundinformationen finden Sie im „Praxisleitfaden Klimaschutz in Kommunen“ 

des Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu) unter www.leitfaden.kommunaler-klimaschutz.de. 

 

Beispiele für existierende Klimaschutzkonzepte und Kurzdarstellungen: 

http://kommunen.klimaschutz.de/projekte/klimaschutzkonzepte.html  
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Vorlage des Klimaschutzkonzepts 

 
FESTLEGUNG von: 
- Zielen und 
Untersuchungsrahmen 
- Handlungsfeldern und 
Anforderungen 
- Rahmenbedingungen 
(Kosten, Zeit, Personal etc.) 

 

  

  
 

Partizipativer Prozess 

U
M

SE
TZ

U
N

G
 

ER
ST

EL
LU

N
G

 
V

O
R

B
ER

EI
TU

N
G

 

 

 
 
 
 

BESCHLUSS der Kommune 
(Gremium) zur Erstellung ei-

nes Klimaschutzkonzepts 
 

 

GRÜNDUNG einer internen AG 

„Klimaschutzkonzept“ 

 
 
 
 

ANGEBOTE Dritter einholen 
(ggf. Ausschreibung) 

 
 
 
 

ERARBEITUNG durch 
Kommune selbst 

BEGLEITUNG 
(Daten liefern etc.) 

BEAUFTRAGUNG Dritter zur Erstel-
lung eines Klimaschutzkonzepts 

 

 
ERSTELLUNG des 

Klimaschutzkonzepts 
 

 

Ist-ANALYSE und 
Bilanzierung 

 

 

POTENZIALanalyse,  
Szenarien 

 
MASSNAHMEN- 
empfehlungen 

 

 

ABSTIMMUNG des 
Konzepts mit AG 

 

 
 

VORLAGE des Klimakonzepts  
inkl. Konzepte für Controlling  

und Öffentlichkeitsarbeit 
 

 
BESCHLUSS des Konzepts und  

seiner Umsetzung durch  
kommunales Gremium 

 

BESCHLUSS zum Aufbau eines 
Klimaschutz-Controllingsystems 

 

UMSETZUNG des  
Klimaschutzkonzepts  

(durch interne + externe Akteure) 

 

Evaluation, Bilanz, Bericht 

 
Quelle: Difu/UBA 

 

 

Bei der Erstellung eines Klimaschutzkonzepts wird nur die mittlere Phase „Erstellung” gefördert.  

Die Phasen „Vorbereitung“ und „Umsetzung“ sind lediglich zu Informationszwecken ergänzt. 

Die Möglichkeiten zur Förderung von Umsetzungsaktivitäten sind in separaten Merkblättern beschrieben. 


